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Swanseaplatz:
Info-Bike informiert über Baustart

Ende 2023 hat der Gemeinderat zuge-
stimmt, jetzt geht es los: Die Stadt Mann-
heim erneuert ab Januar den Swansea-Platz
in der westlichen Innenstadt. Die Fertig-
stellung ist für Sommer 2027 geplant. Die
Nachbarschaft war in den Planungsprozess
eingebunden.
Über den weiteren Ablauf in den kom-

menden Monaten informieren der Fach-
bereich Demokratie und Strategie sowie
der Stadtraumservice gemeinsam mit dem
Quartiermanagement Unterstadt und der
Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.

Mit dem Info-Bike „Mannheim gemein-
sam gestalten“ kommt das Team an den
Swansea-Platz:
• Donnerstag, 29. Januar, 15 bis 17 Uhr an

der Ecke H 5/H 6–G 5/G 6
• Mittwoch, 4. Februar, 11 bis 13 Uhr

auf dem Swansea-Platz H 6/J 6 (im
Baubereich)

Weitere Informationen

https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/
swanseaplatz

Tag des Gedenkens an die NS-Opfer
Seit 1996 wird der 27. Januar, der Jahrestag
der Befreiung des Konzentrations- und Ver-
nichtungslagers Auschwitz, als offizieller Ge-
denktag für die Opfer des Nationalsozialismus
begangen. Im Jahr 2005 haben die Vereinten
Nationen den Tag zum Internationalen Tag des
Gedenkens an dieOpfer desHolocaust erklärt.
Die Stadt Mannheim wird am Dienstag,

27. Januar, ab 19 Uhr im Jüdischen Gemein-
dezentrum, Samuel-Adler-Saal, F 3, mit einer

Gedenkveranstaltung an die Opfer des Nati-
onalsozialismus erinnern. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sind dazu herzlich ein-
geladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Thematisch wird der Schwerpunkt auf

Mannheimer Vereinen in der NS-Zeit liegen.
Hierzu werden Projektgruppen aus verschie-
denen Vereinen und Verbänden Beiträge
präsentieren.

Tauschparty für Kleider und Kostüme
An drei Standorten der Stadtbiblio-
thek kann im Januar Kleidung getauscht
werden.
Die Kleidertauschparty für Kinder- und

Damenbekleidung findet am Freitag,
23. Januar, von 15 bis 18 Uhr in der Stadt-
bibliothek, Zweigstelle Schönau, Lötzener
Weg 2-4, statt.
Die 1. Kostümtauschparty gibt es im

Rahmen des „Grünen Dienstags Spe-
zial“ am Dienstag, 27. Januar, von 16 bis
18 Uhr. Erwachsenenkostüme werden in

der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1
und Kinderkostüme in der Kinder- und
Jugendbibliothek im Dalberghaus N3, 4
getauscht.

Wie funktioniert’s?
Maximal fünf Kleidungsstücke oder Kostüme
(inkl. Zubehör) mitbringen. Alle Stücke müs-
sen sauber und in gutem Zustand sein. Nur
Stöbern ist auch erlaubt. Übriggebliebenes
wird gespendet. Die Teilnahme ist kostenlos
und ohne Anmeldung.

Europäischer Vorreiter
im Bereich Social Economy

Die Europäische Kommission hat das Cluster
Social Economy der Wirtschaftsförderung
Mannheim als eines von drei Best-Practice-
Beispielen für sozial-innovative, wirkungs-
orientierte Politikansätze ausgewählt und
Clustermanager Matthias Henel zum Ex-
perten für kommunale sozialwirtschaftliche
Strategien berufen. Mit seiner Aufnahme in
das Expertenteam wird Mannheim künftig
Städte und Regionen beim Aufbau von So-
cial Economy Ökosystemen, Clustern oder
Förderstrukturen beraten. Der Bereich So-
cial Economy ist bereits seit 2018 Teil der
wirtschaftspolitischen Strategie der Stadt
Mannheim, um soziale Innovationen und
soziales Unternehmertum in Mannheim
weiter zu etablieren. Über das kommunal
betriebene Cluster Social Economy erfolgt
der Auf- und Ausbau eines Ökosystems für
Sozialunternehmen, die unternehmerisches
Denken, marktwirtschaftliches Handeln und
soziale Ziele miteinander vereinen.
„Wir freuen uns sehr über die Anerken-

nung durch die Europäische Kommission
und die damit übertragene europäische
Vorreiterrolle als innovative, sozialwirt-
schaftlich engagierte Stadt. Es zeigt, dass
unsere strategische wirtschaftspolitische
Positionierung im Bereich Gemeinwohl-
orientierung und nachhaltiger Wirtschafts-
strukturen mit dem clusterbasierten Auf-
bau eines Social Economy Ökosystems
erfolgreich ist“, erläutert Bürgermeister
Thorsten Riehle.

„Mannheim hat sich für den Aufbau ei-
nes kommunalen Social Economy Clusters
als Teil seiner Wirtschaftsförderung ent-
schieden und konnte in wenigen Jahren die
Zusammenarbeit von Social Entrepreneurs,
Wohlfahrt, Verwaltung, Wissenschaft und
Start-up-Support-Organisationen erfolg-
reich gestalten“, bestätigt Matthias Henel,
Clustermanagement Social Economy Cluster
Mannheim.
Matthias Henel wurde in das Experten-

team der Interreg Europe Policy Learning
Platform, der europäischen Wissensplatt-
form für regionale Politikgestaltung, auf-
genommen. Zukünftig wird Mannheim da-
durch Städte und Regionen EU-weit zum
Thema Social Economy beraten. Ausschlag-
gebend für die Berufung von Henel zum „Ex-
pert for Social Economy Policies“ waren die
hohe Fachkompetenz im Bereich Social Eco-
nomy, der Vorbildcharakter desMannheimer
Modells mit breiter lokaler Stakeholder-
Landschaft, die nachgewiesene Erfahrung
im Aufbau eines kommunalen Clusters wie
auch in EU-Projekten sowie die hohe An-
schlussfähigkeit des Modells an andere EU-
Regionen. Im Rahmen moderierter Online-
Matchmaking Sessions und Peer Learnings
wird Henel europäische Kommunen und
Regionen beim Aufbau von Social Economy
Ökosystemen und Clustern sowie Förder-
strukturen beraten. Die Peer Learnings, Ex-
pertengespräche, Best-Practice-Transfers
und strukturierten Lernformate der Interreg

Europe Policy Learning Platform verfolgen
das Ziel, Behörden, Städte und Regionen fit
zu machen, um innovative, wirkungsorien-
tierte Politiken zu entwickeln.
Der hohen fachlichen Anerkennung für

das Social Economy Cluster als Referenz-
modell auf europäischer Ebene war eine
Bewerbung des Clusters auf EU-Ebene vor-
ausgegangen. Diese erfolgte im Rahmen des
„Proximity and Social Economy Transition
Pathway“ der Europäischen Kommission,
einem europaweiten strategischen Politik-
ansatz mit dem Ziel, die Wirtschaft der
Nahversorgung (Proximity Economy) und
die Sozialwirtschaft (Social Economy) res-
ilienter, grüner und digitaler zu gestalten.
Aus insgesamt 259 Einreichungen wurde
das Social Economy Cluster Mannheim als
eines von drei Best-Practice-Beispielen aus-
gewählt und damit als vorbildliches Modell
im Bereich Sozialwirtschaft für andere euro-
päische Städte hervorgehoben. Besonders
positiv bewertet wurde die institutionelle
Verankerung innerhalb der Wirtschaftsför-
derung, die Finanzierung des Aufbaus eines
Ökosystems statt einer Projektfinanzierung,
die systematische Verbindung aus Ökono-
mie, Gemeinwohlorientierung und Innova-
tion sowie die zahlreichen europäischen Be-
züge und internationalen Partnerschaften.
Außerdem wurde das Cluster bei der Inter-
reg Europe Policy Learning Platform als Re-
ferenzbeispiel im Bereich „Labor Market and
Employment“ aufgenommen.

Auszeichnung für Ausbildung
Erneut eine besondere Auszeichnung für die
Stadt Mannheim als Arbeitgeber: Im Rahmen
der Capital-Zertifizierung 2025 wurde sie erst-
mals sowohl im Bereich Ausbildung als auch
im dualen Studium mit der Höchstwertung von
5 von 5 möglichen Punkten ausgezeichnet. Da-
mit zählt die Stadtverwaltung Mannheim bun-
desweit zu den besten Arbeitgebern in beiden
Kategorien.

Seit 2018 nimmt die Stadt Mannheim an der
Capital-Zertifizierung teil, die die Qualität und
Innovationskraft von Ausbildung und Studium
in Unternehmen untersucht. Nach kontinuier-
lichen Verbesserungen und gezielten Optimie-
rungen konnte die Stadtverwaltung Mannheim
2023 bereits im Bereich Studium erstmals die
Spitzenbewertung erzielen – und verteidigte
diese nun erfolgreich. 2025 gelang es nun auch,
im Bereich Ausbildung die volle Punktzahl zu
erreichen.

Bewertet werden im Rahmen der Zerti-
fizierung unter anderem Zahl und Vielfalt
der Ausbildungs- und Studienangebote,
die Qualität der Betreuung und der Lehr-
methoden, Ausbildungsmarketing, digitale
Angebote und Innovationskraft, Maßnah-
men zur Bindung der Mitarbeitenden, Feed-
backkultur und Weiterbildung sowie Unter-
stützungsangebote für Ausbilderinnen und
Ausbilder.
Insgesamt nahmen rund 500 Unterneh-

men an der Befragung teil, 372 davon wur-
den zertifiziert. Die Stadt Mannheim reiht
sich damit in eine Riege namhafter Arbeit-
geber ein.
Oberbürgermeister Christian Specht:

„Seit 2018 nehmen wir an der Capital-Zer-
tifizierung teil, um unsere Ausbildungsqua-
lität transparent messen und weiterentwi-
ckeln zu können. Dass wir nun in beiden

Bereichen die Höchstpunktzahl erreicht
haben, zeigt: Unsere kontinuierliche Arbeit
und unser Engagement für junge Talente
zahlen sich aus – und die Stadt Mannheim
ist als Arbeitgeber für Ausbildung und Stu-
dium spitze.“
Neben der institutionellen Auszeich-

nung gab es auch Grund zur Freude über
hervorragende individuelle Leistungen: Le-
ander Garrecht wurde als Jahrgangsbester
bei den Abschlussprüfungen der Forstwirte
in Baden-Württemberg ausgezeichnet
(Forstliches Ausbildungszentrum). Aysegül
Inan ist jahrgangsbeste Absolventin der
Friedrich-List-Schule Mannheim im Ausbil-
dungsberuf Verwaltungsfachangestellte.
Yanar Kadir wurde als Jahrgangsbester in
den IHK-Abschlussprüfungen bei den Be-
rufskraftfahrern der IHK Rhein-Neckar
geehrt.

Starkes Signal für Wirtschaftsstandort
Mit einer Unternehmensbewertung von
über einer Milliarde US-Dollar zählt das
Mannheimer Technologieunternehmen
osapiens nun offiziell zu den sogenannten
Unicorns. Der Erfolg des Scale-ups unter-
streicht nicht nur die internationale Re-
levanz seines Geschäftsmodells, sondern
auch die Stärke des Start-up-Ökosystems
und Wirtschaftsstandorts Mannheim.
„Dass das erste deutsche Start-up-Ein-

horn des Jahres aus Mannheim kommt,
ist ein herausragender Erfolg für unseren
Wirtschafts- und Innovationsstandort. Die
Milliardenbewertung zeigt eindrucksvoll,
dass hier ein Unternehmen mit einem
tragfähigen Geschäftsmodell, hoher tech-
nologischer Kompetenz und internatio-
naler Strahlkraft gewachsen ist. osapiens
steht beispielhaft für die Verbindung von
Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz
und Nachhaltigkeit. Dieser Erfolg bestä-
tigt unsere Strategie, Gründerinnen und
Gründer gezielt zu unterstützen, die Krea-
tiv- und Innovationswirtschaft zu stärken
und Mannheim als attraktiven Standort für
zukunftsweisende Unternehmen weiter zu
etablieren“, so Oberbürgermeister Chris-
tian Specht.
„Von der Geschäftsidee zum Unicorn in

gerade mal acht Jahren – wir sind unheim-
lich stolz auf osapiens und freuen uns, dass
wir diese einmalige Unternehmensent-
wicklung begleiten konnten. osapiens ist
ein Paradebeispiel dafür, wie ein Start-up

von Anfang an durch uns unterstützt, in
Mannheim groß und erfolgreich wurde und
auch als zwischenzeitlich expandierendes
internationales Unternehmen am Standort
investiert und ihm verbunden bleibt. Der
Unicorn-Status von osapiens sendet ein
starkes Signal: Mannheim ist ein attraktiver
Standort für Talente, Kapital und technolo-
gieorientierte Gründungen“, betont Wirt-
schaftsbürgermeister Thorsten Riehle.
Das Unternehmen bietet eine cloudba-

sierte Enterprise-Software-Plattform, mit
der Unternehmen weltweit Nachhaltig-
keits- und ESG-Anforderungen, regulato-
rische Compliance und operative Effizienz
entlang ihrer Wertschöpfungsketten digital
managen können. osapiens bietet hierfür
über seine Plattform 25 verschiedene KI-ba-
sierte Softwarelösungen an, die Unterneh-
men dabei helfen, Lieferketten transparent
abzubilden sowie internationale und natio-
nale Vorschriften zur Nachhaltigkeits- und
ESG-Berichterstattung einzuhalten. In ei-
ner aktuellen Series-C-Finanzierungsrunde
über 100 Millionen Dollar konnte es er-
neut Vertrauen internationaler Investoren
gewinnen. Mit dieser Finanzierungsrunde
erreicht das Unternehmen den Unicorn-
Status und setzt seine globale Wachstums-
strategie fort.
Ein zentraler Baustein des Erfolgs war

die frühe Ansiedlung im Mafinex Technolo-
giezentrum, das von der städtischen Toch-
ter NEXT MANNHEIM auf dem Lindenhof

betrieben wird. Das Mafinex bietet Start-
ups nicht nur passende Infrastruktur und
Zugang zu starken Netzwerken, sondern
auch zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung eine enge Gründungsberatung und
Begleitung in der frühen Unternehmens-
phase – einschließlich der Unterstützung
bei Förderprogrammen. Diese Rahmenbe-
dingungen erwiesen sich als entscheidend
für eine schnelle Skalierung und wachsende
internationale Sichtbarkeit.
2019 wurde osapiens mit dem Mannhei-

mer Existenzgründungspreis „MEXI“ aus-
gezeichnet, was den Grundstein für die
spätere Nominierung und den Gewinn des
Deutschen Gründerpreises im Jahr 2022
legte – der bundesweit bedeutendsten Aus-
zeichnung für Unternehmensgründungen.
„Es freut mich sehr, dass wir osapiens

von der Gründung bis heute, zum Unicorn,
begleiten durften. Das MAFINEX Techno-
logiezentrum war die Keimzelle für diese
außerordentliche Entwicklung“, sagt Chris-
tian Sommer, Geschäftsführer von NEXT
MANNHEIM. „Wir gratulieren dem ganzen
Team von osapiens zu diesem außerge-
wöhnlichen Erfolg, auch wenn dies nur eine
Zwischenstation sein wird!"
Die Entwicklung des Unternehmens

stärkt das lokale und internationale Ver-
trauen in das wirtschaftliche Ökosystem
und unterstreicht die strategische Bedeu-
tung von Innovationsnetzwerken für nach-
haltiges Unternehmenswachstum.

Neues Schulungsangebot für
Ehrenamt und Vereine 2026

Die Stadt Mannheim setzt das Schulungs-
programm für Ehrenamtliche und Vereine
2026 fort. Ziel ist es, Engagierte praxisnah
zu qualifizieren, ihre Handlungssicherheit
zu stärken und den Austausch untereinan-
der zu fördern.
Den Auftakt bildet ein neues Seminar

zur vereinsspezifischen Pressearbeit am
26. Februar. Es greift ein zentrales Ergebnis
einer städtischen Umfrage auf: Viele Ver-
eine wünschen sich praxisnahe Impulse,
um ihre Arbeit sichtbarer zu machen – auch
mit begrenzten zeitlichen Ressourcen.
Künstliche Intelligenz zieht sich als

Querschnittsthema durch zahlreiche Se-
minare des Programms. Sie kann Vereine
unter anderem dabei unterstützen, Texte
zu formulieren, passende Fördermittel zu
recherchieren, Ideen zu entwickeln oder
Arbeitsprozesse zu strukturieren. Weitere
Schwerpunkte des Schulungsangebots sind
unter anderem Vorstandsarbeit, Vertrags-
wesen, Fundraising, Mitgliedergewinnung,
Generationenwechsel im Verein sowie Re-
silienz im Ehrenamt.

Ergänzt wird das Programm durch ein offenes
Rechtsforum, bei dem die Teilnehmenden ihre
vereinsjuristischen Fragen einbringen können.
Zudem bietet der Vereinsbeauftragte der Stadt
Mannheim zwei Vereins-Netzwerktreffen an, bei
denen über aktuelle Entwicklungen informiert
wird. Zahlreiche Seminare werden online ange-
boten und finden abends oder amWochenende
statt, umeineflexible Teilnahmezuermöglichen.

Erstmals findet das Schulungsprogramm
2026 in Kooperation mit der Abendakademie
Mannheim statt, in deren Räumen die Prä-
senz-Seminare stattfinden. Einzelne Schulun-
gen werden in Zusammenarbeit mit LUnited
(Engagement-Agentur Ludwigshafen) ange-
boten, um eine Kostenteilung und ein breiter
aufgestelltes Programm zu ermöglichen. Or-
ganisiert und koordiniert wird das Schulungs-
programm von Sarah Schmitt, Beauftragte
für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt
Mannheim.

Das vollständige Seminarange-
bot und die Anmeldemöglichkei-
ten sindunterwww.mannheim.de/
schulungsangebot zu finden.

Grundschulanmeldetermine
für das Schuljahr 2026/27

Die Anmeldung für alle Erstklässlerinnen und
Erstklässler zum Schuljahr 2026/27 findet am
Mittwoch, 11. Februar, von 9 bis 12 Uhr sowie
am Donnerstag, 12. Februar, von 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 16 Uhr an der jeweiligen Grund-
schule statt.
Darüber hinaus können einzelne Schulen

weitere Termine anbieten.
Es wird darum gebeten, gemeinsam mit

dem Kind zur Anmeldung an die Schule
zu kommen und folgende Unterlagen
mitzubringen:
– die Geburtsurkunde des Kinds (falls
möglich das Familienstammbuch)

– alle Pässe / Ausweispapiere
– einen Nachweis der
Religionszugehörigkeit

– den Impfausweis im Original
– den Nachweis über eine Zurückstellung,
falls diese im Vorjahr beantragt wurde

– den amtlichen Nachweis der durch-
geführten Einschulungsuntersuchung
(wenn vorhanden)

– bei alleinerziehenden Eltern den Nach-
weis der Sorgeberechtigung

An welcher Grundschule das Kind an-
zumelden ist, ist abhängig vom Schul-
bezirk, in dem der Hauptwohnsitz liegt.
Der Grundschulfinder hilft bei der Su-
che. Dieser und weitere Informationen
zur Grundschulanmeldung
sind auf www.mannheim.de/
grundschulanmeldung zu
finden.
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Hinweis in eigener Sache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2026 setzt die Rubrik „Stimmen aus
dem Gemeinderat“ mit Beiträgen der Frak-
tionen, Gruppierungen sowie Einzelstadt-
rätinnen und Einzelstadträten derzeit aus.
Nach der Wahl am 8. März geht es mit den
Beiträgen weiter.

Messungen der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt von Montag, 26.,
bis Freitag, 30. Januar, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:
George-Sullivan-Ring – Rastatter Straße –
Rüdesheimer Straße – Seckenheimer Haupt-
straße – Spreewaldallee – Straßburger
Ring – Wormser Straße (Käfertalschule) –
Zähringer Straße (Seckenheim Grundschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen aus aktuellem Anlass sind
möglich.

„Jugendmusiziert“
Der diesjährige Regionalwettbewerb „Ju-
gend musiziert“ findet von Freitag, 23., bis
Sonntag, 25. Januar, in der Musikschule
Mannheim, E 4, 14, statt. Gewertet werden
in diesem Jahr die Solokategorien Klavier,
Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre
(Pop) sowie die Ensemblekategorien Kam-
mermusik für Streichinstrumente, für Blas-
instrumente und für gemischte Ensembles,
für Akkordeonbesetzungen, für besondere
Besetzungen und für Neue Musik. Schüle-
rinnen und Schüler aus Mannheim und dem
westlichen Rhein-Neckar-Kreis haben die
Chance, über drei Wettbewerbsstufen bis
zum Bundeswettbewerb zu gelangen. Die
Zeitpläne sowie weitere Informationen:
www.jugend-musiziert.org. Zum Vormer-
ken: Das Preisträgerkonzert für das Stadt-
gebiet Mannheim findet am 11. März in der
Musikschule Mannheim statt. Der Wettbe-
werb ist öffentlich, der Eintritt frei.

Kuratorinnenführung „The Birds“
In ihrer Installation „The Birds“ verwandelt
die dänische Künstlerin Benedikte Bjerre
den Ausstellungsraum der Kunsthalle
Mannheim in ein lebendiges Feld aus Hun-
derten von Ballons in Form von Baby-Pin-
guinen. Die filigranen, mit Helium gefüllten
Figuren wandeln frei im Raum, verändern
durch jeden Luftzug ihre Position und wir-
ken dabei niedlich und irritierend zugleich.
Am Mittwoch, 28. Januar, ab 16.30 Uhr fin-
det eine Kuratorinnenführung zur Installa-
tion statt. Die Führung kostet 7 Euro, zzgl.
Eintritt.

OB-Bürgersprechstunde
Oberbürgermeister Christian Specht bie-
tet am Freitag, 6. Februar, von 13.30 bis
16.30 Uhr eine Sprechstunde im Bürgerser-
vice Schönau, Memeler Str. 51, an. Bürger-
innen und Bürger haben die Möglichkeit,
persönliche Anliegen oder Anregungen
direkt mit dem Oberbürgermeister zu be-
sprechen. Begonnen wird mit einer offenen
Sprechstunde. Eine vorherige Anmeldung
hierfür ist nicht notwendig. Von 14.30 bis
16.30 Uhr folgt eine Sprechstunde nach vor-
heriger Terminvereinbarung. Anmeldungen
hierfür nimmt die Bürgerbeauftragte jeweils
von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, ent-
gegen: 0621/293-2931, buegerbeauftragte@
mannheim.de

Vogelgrippe:
Aufstallungspflicht verlängert

Das Seuchengeschehen in der aktuellen
Vogelgrippesaison ist weiterhin sehr dy-
namisch. Das Ministerium für Ernährung,
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
schätzt das Risiko einer Ausbreitung der
Geflügelpest weiterhin als hoch ein. Da-
her wurde der Verwaltung empfohlen,
die seit November geltende Aufstallungs-
pflicht zu verlängern. Sie gilt vorerst bis
12. Februar.
Geflügel darf nur in geschlossenen Stäl-

len, Volieren oder Schutzvorrichtungen
gehalten werden, die den Kontakt zwi-
schen Wildvögeln und Hausgeflügel ver-
hindern. Geflügelhalter werden weiterhin
dazu aufgerufen, die geltenden Biosicher-
heitsmaßnahmen zur Verhinderung eines
Geflügelpesteintrags strikt einzuhalten.
Darüber hinaus ist insbesondere beim Zu-
kauf von Geflügel über sogenannte mobile
Geflügelhändler bzw. über mobile Stand-
orte erhöhte Vorsicht geboten. Der Zu-
kauf aus unklaren Herkünften oder Rest-
riktionszonen ist unbedingt zu vermeiden.
Insgesamt wurde in Mannheim seit Ok-

tober 2025 bei fünf tot aufgefundenen
Wildvögeln das Virus der Geflügelpest
durch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI)
nachgewiesen.
Für die allgemeine Bevölkerung schätzt

das FLI das Risiko einer Ansteckung als ge-
ring ein. InDeutschland ist bislang kein Fall
einer Infektion beim Menschen bekannt
geworden. Bürgerinnen und Bürger soll-
ten Wildvögel, die schwach, teilnahmslos

oder auf andere Weise krank erscheinen,
nicht anfassen oder mitnehmen. Wenn es
sich dabei um wildlebende Möwen, Was-
servögel, Greifvögel, Rabenvögel oder Rei-
her handelt, ist das Tier unter Angabe des
Fundorts dem Veterinäramt zu melden. In
Mannheim sind Meldungen unter Nen-
nung des genauen Fundorts (idealerweise
mit GPS-Daten) per E-Mail an veterinaer-
dienst@mannheim. de möglich. Die Kada-
ver werden nach Eingang einer Meldung
zeitnah geborgen und untersucht.
Andere Vogelarten wie Tauben oder

Spatzen stehen derzeit nicht im unmit-
telbaren Fokus. Die Verwaltung bittet
darum, von Meldungen dieser Vogelarten
im Zusammenhang mit der Vogelgrippe
abzusehen, sofern es sich nicht um ge-
häufte Todesfälle handelt. Wie mit einzel-
nen tot aufgefundenen Tieren umzugehen
ist, ist auf www.mannheim.de/tote-tiere
nachzulesen.
Eine aktuelle Übersicht über die Aus-

brüche der Vogelgrippe/Geflügelpest bei
Wildvögeln und gehaltenen Vögeln: ht-
tps://tsis. fli.de/cadenza
Das Veterinäramt wird die Entwicklung

genau beobachten und bei Bedarf weitere
Maßnahmen ergreifen.
Weitere Informationen sowie die All-

gemeinverfügung zur Auf-
stallungspflicht, die auch in
dieser Amtsblattausgabe zu
finden ist, www.mannheim.
de/vogelgrippe

Lesung in den
Reiss-Engelhorn-Museen

Am Sonntag, 25. Januar, ab 15.30 Uhr liest Autor
Klaus Modick in den Reiss-Engelhorn-Museen
aus seinem Roman „Keyserlings Geheimnis“.
Den Rahmen für die Lesung bildet die aktu-
elle Sonderausstellung „AUFGETAUCHT!“, die
Werke von Philipp Klein und anderen bedeu-
tenden Malerinnen und Malern des Impressi-
onismus vereint. Die Lesung findet auf Einla-
dung der Literaturinitiative LeseZeichen in den
rem-Stiftungsmuseen in C 4, 12 statt. Die Teil-
nahme ist im Ausstellungseintritt enthalten.
Die Malerinnen und Maler des Impressi-

onismus zog es in die Natur. Zum beliebten
Ziel für Philipp Klein und seine Münchner
Künstlerfreunde wurde die oberbayerische

Berg- und Seenlandschaft. In seinem Roman
„Keyserlings Geheimnis“ folgt der Autor ei-
ner Künstlerclique in die Sommerfrische am
Starnberger See.
Die Schau zeigt noch bis 6. April nachmehr

als 100 Jahren erstmals wieder Bilder des aus
Mannheim stammendenMalers Philipp Klein
in einer großen Präsentation. Er gehörte zum
illustren Kreis der deutschen Impressionis-
ten um Lovis Corinth, Max Liebermann und
Max Slevogt.

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de

Ausstellung: „Frontières“
Mit der Ausstellung „Frontières“ greift das In-
stitut Français Mannheim (IF Mannheim) das
Thema „Grenzen“ auf. Die Ausstellung ist von
2. bis 26. Februar im EO-Forum der Universität
Mannheim zu sehen, jeweils zu den üblichen
Öffnungszeiten der Universität. Der Eintritt ist
frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Eröffnet wird die Ausstellung mit einer Ver-

nissage am Freitag, 30. Januar, ab 18 Uhr im
Raum EO 159 mit einem Gespräch zum Thema
„Grenzüberschreitungen – Kontrolle, Angst
und Hoffnung in Migrationsprozessen“. Das
Gespräch findet auf Französisch statt undwird
ins Deutsche gedolmetscht.
Die Ausstellung wurde vom Musée national

de l’histoire de l’immigration konzipiert. Sie
beleuchtet Grenzen als historische, politische
und soziale Konstruktionen und zeigt, wie
sich Grenzen im 21. Jahrhundert verändern,

verfestigen oder auflösen – von physischen
Mauern über administrative Kontrollmecha-
nismen bis hin zu den Lebensrealitäten von
Migrantinnen und Migranten sowie Grenz-
pendlerinnen und -pendlern. Kartografische
Darstellungen helfen dabei, Größenordnun-
gen einzuordnen und gängige Wahrnehmun-
gen kritisch zu hinterfragen.
Die Tafeltexte der Ausstellung sind auf Fran-

zösisch verfasst. Es steht ein Begleitheft mit
deutschen Texten zur Verfügung. Alternativ
können die Inhalte über einen QR-Code auf
dem Smartphone auf Deutsch vorgelesen
werden. Zusätzlich werden Führungen auf
Deutsch am 5., 12. und 25. Februar angeboten.

Weitere Informationen:

www.if-mannheim.eu

Shakespeare & Love
„Shakespeare & Love“ mit einer Choreogra-
fie von Tanzintendant Stephan Thoss feiert
am Samstag, 24. Januar, Premiere im OPAL.
Über 2.000 Mal kommt das Wort „Love“ in
den Werken Shakespeares vor. Er erfasst das
Phänomen Liebe mit einer Tiefe und Kom-
plexität, dass kaum ein Aspekt unbeleuchtet
bleibt. Der neue Orchester-Tanzabend ent-
wirft ein Kaleidoskop der Liebe auf Shakes-
peares Spuren.
„Wie Schatten flieht die Lieb, indem man

sie verfolgt; sie folgt dem, der sie flieht,
und flieht den, der ihr folgt.“ Shakespeares
Zeilen, die geradezu danach rufen, in Tanz
übersetzt zu werden, und preisgeben, wie
unberechenbar die Liebe ist. Sie ist grenzen-
los in ihren Ausdrucksformen, wagt, tröstet,
täuscht und verletzt, ist flüchtig, tief, leiden-
schaftlich und romantisch – dabei immer re-
gellos, unordentlich, chaotisch.

„Shakespeare & Love“ widmet sich den un-
zähligen Facetten der Liebe in freier Assozi-
ation und lässt Figuren und Motive etwa aus
„Romeo und Julia“, „Othello“ oder „Ein Som-
mernachtstraum“ lebendig werden. Auch
die musikalische Landschaft des Abends
reflektiert die Irrfahrt durch die Höhen und
Tiefen der Liebe – von intimer Kammermusik
und dem vibrierenden, zeitgenössischen Or-
chesterwerk „Unknown Touch“ von Henrik
Schwarz weiter zur 3. Sinfonie Lepo Sume-
ras bis zum „Adagietto“ aus Gustav Mahlers
5. Sinfonie, das in seiner traumverlorenen
Schönheit selbst als Liebeserklärung gilt.
Weitere Vorstellungen sind am 28. und

30. Januar, 1. und 4. Februar sowie 2., 4., 8.,
10. und 12. Juli. Karten sind unter anderem
unter www.nationaltheater-mannheim.de,
am Kartentelefon unter 0621/1680150 sowie
an der Theaterkasse in O 7, 18 erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen gefällt
InWallstadtNordhatder StadtraumserviceEnde
letzter Woche neun Bäume gefällt. Die Blauglo-
ckenbäume standen in einer Reihe entlang der
Straßenbahnlinie in derMiltenberger Straße und
sindmit ihrenWurzeln in eineMauer zu angren-
zenden Privatgärten eingedrungen. Es bestand
die Gefahr, dass die Wurzeln die Mauer in ihrer
Substanz beschädigen, sodass sie nicht mehr
standsicher gewesen wäre. In der Folge hätten
auchMenschen zu Schaden kommen können.
Ein erster Schaden in einem Bereich der

Mauer ist bereits entstanden und muss

repariert werden. Für die Reparatur und
zur Vermeidung von weiteren Schäden und
Gefahren war das Fällen der Bäume nicht
vermeidbar. Die Bäume hatten zudem Schä-
den an den Stämmen und Pilzbefall an den
Wurzeln. Sie waren dadurch nicht mehr
standsicher.
Im Winterhalbjahr 2026/27 pflanzt der

Stadtraumservice am gleichen Ort neue, we-
niger stark wachsende Bäume. Vorher wird
eine Wurzelsperre eingebaut, um die Mauer
künftig zu schützen.

Schulung zu
Senioren-Medienmentoren

In einer 10-stündigen Schulung können sich
Interessierte in der Stadtbibliothek zu Seni-
oren-Medienmentorinnen und -mentoren
ausbilden lassen. Dabei vertiefen sie ihre ei-
genen Fähigkeiten, entdecken neue Funktio-
nen und bereiten sich darauf vor, ihr Wissen
weiterzugeben. Es erwartet sie eine sinnvolle
und spannende ehrenamtliche Tätigkeit. Das
Programm des Landesmedienzentrums Ba-
den-Württemberg (LMZ) richtet sich an Seni-
orinnen und Senioren, die bereits Erfahrungen
mit Bedienung und Nutzung digitaler Medien
gesammelt haben. Die Fortbildung findet an
folgenden vier aufeinander aufbauenden Ter-
minen statt: Dienstag, 27. Januar, Mittwoch,
28. Januar, Dienstag, 3. Februar, und Mittwoch,

4. Februar, jeweils ab 10 Uhr im Dalbergsaal im
Dalberghaus N 3, 4. Folgende Themenbereiche
werden in der Schulung praxisnah erarbeitet:
· Sichere Nutzung von Internet, Smartpho-
nes, Tablets & Apps
· Internet, Browser, Suchmaschinen
· Apps für die Mobilität
· Mediatheken
· Einkaufen im Internet
· Wie ältere Menschen lernen
· Technik-Sprechstunde mit/für die jeweils
eigenen Geräte
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-

dung unter stadtbibliothek.zentralbibliothek
@mannheim.de oder 0621/293-8937 ist
erforderlich.

Hamlet
Intrigen, Überwachung, rauschende Feste
und mittendrin ein junger Mensch, der sich
nach Zugehörigkeit sehnt. Regisseur Nuran
David Calis stellt in seiner Neuinszenierung
von „Hamlet“ von William Shakespeare am
Nationaltheater Fragen nach Identität, Bezie-
hungen undGemeinschaft. Die Trauer umden
Vater ist noch frisch, als Hamlet erfährt, dass
sein Onkel Claudius die Krone an sich reißt
und die Mutter heiratet. Getrieben vom Ver-
dacht des Mordes plant Hamlet, die Wahrheit
ans Licht zu bringen und verliert sich dabei in
einem Kampf, der Grenzen zwischen Gerech-
tigkeit und Schuld verwischt.

Calis, bekannt für seine zeitgenössischen
Klassiker-Interpretationen, erzählt das Rache-
drama als ein Spiel der Generationen, in dem
alteMachtstrukturen auf neue Lebensentwürfe
treffen. Zwischen den Anforderungen von Fa-
milie, Gesellschaft und Eigenverantwortung
entstehen Fragen nach Sinn, Zugehörigkeit und
Selbstbestimmung. Die Premiere ist ausver-
kauft. Weitere Termine sind am 5., 7., 15. Februar
und am 19. Mai im Alten Kino Franklin.

Weitere Informationen:

www.nationaltheater-mannheim.de
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Öffentliche Bekanntmachung
über die zugelassenen Kreiswahlvorschläge

für die Wahl des 18. Landtags von Baden-Württemberg am 8. März
2026

im Wahlkreis 35 - Mannheim I
und im Wahlkreis 36 - Mannheim II

vom 22.01.2026

Nach § 32 des Landtagswahlgesetzes in Verbindung mit § 27 Absatz 1
der Landeswahlordnung mache ich die für die Wahl des 18. Landtags
von Baden-Württemberg am 8. März 2026 zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge wie folgt bekannt:

Bewerber/innen im Wahlkreis 35 - Mannheim I:
(Nr., Partei / Kennwort, Name, Beruf, Geburtsjahr, -ort, Wohnort)
1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Chris Rihm, Selbstständig,

1977, Kronberg im Taunus, Mannheim

Ersatz: Daniel Jobke, Student, 2002, Mannheim, Mannheim
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Lennart

Christ, Maschinenbauingenieur, 1998, Mannheim, Mannheim
Ersatz: Jürgen Wolf, Rechtsanwalt, 1963, Mannheim, Mannheim

3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Dr. Stefan Fulst-
Blei, Landtagsabgeordneter, Berufsschullehrer, 1968, Mannheim,
Mannheim
Ersatz: Dr. Melanie Seidenglanz, Projektleiterin Arbeitsmarkt und
Bildung, 1984, Mannheim, Mannheim

4. Freie Demokratische Partei (FDP), Oskar Weiß, Musikmanager, 2003,
Mannheim, Mannheim
Ersatz: Elias Valter, Student, 2002, Erbach, Mannheim

5. Alternative für Deutschland (AfD), Dr. Bernhard Pepperl, Zahnarzt,
1954, Mannheim, Mannheim
Ersatz: Jörg Finkler, Polizeibeamter a.D., 1972, Wadern, Mannheim

6. Die Linke (Die Linke), Philipp Fränkle, Altenpflegehelfer, 1988, Karls-
ruhe, Mannheim
Ersatz: Patrice Römer, Student, 2004, Mannheim, Mannheim

7. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER), Jan Tiggeler, techn. Leiter i.R.,
1956, Wettbergen, Mannheim

8.
9.
10.
11.
12. Volt Deutschland (Volt), Erasmios Ntamkas, Medizinischer Techno-

loge, 1995, Athen, Mannheim
13.
14.
15.
16. Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW),

Wolfgang Höhfeld, Rentner, 1954, Wipperfürth, Mannheim
17.
18.
19.
20.
21.
22. Einzelbewerber, Cem Caglayan, Angestellter, 2001, Mannheim,

Mannheim

Bewerber/innen im Wahlkreis 36 - Mannheim II:
(Nr., Partei / Kennwort, Name, Beruf, Geburtsjahr, -ort, Wohnort)
1. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Elke Zimmer, Landtagsabge-

ordnete, 1966, Sindelfingen, Mannheim
Ersatz: Tamara Beckh, Sozialarbeiterin, 1991, Bietigheim-Bissingen,
Mannheim

2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Sengül
Engelhorn, Dipl.-Betriebswirtin (FH), 1975, Varto, Mannheim
Ersatz: Alexander Fleck, Rechtsanwalt, 1977, Ludwigshafen am Rhein,
Mannheim

3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Dr. Boris Wei-
rauch, Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt, 1977, Ludwigshafen am
Rhein, Mannheim
Ersatz: Klara Scheffler, wiss. Mitarbeiterin, 1999, Heilbronn, Mannheim

4. Freie Demokratische Partei (FDP), Kathrin Kölbl, Wirtschaftsprofes-
sorin, 1963, Mannheim, Mannheim
Ersatz: Michael Fürst, Bauingenieur, 1989, Mannheim, Mannheim

5. Alternative für Deutschland (AfD), Rüdiger Ernst, wiss. Mitarbeiter,
1972, Villingen-Schwenningen, Mannheim
Ersatz: Dr. Edgar Baumeister, Dipl.-Chemiker, 1961, Ehingen (Donau),
Mannheim
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6. Die Linke (Die Linke), Isabell Fuhrmann, BDSM-Sexualberaterin,
1969, Calw, Mannheim
Ersatz: Denise-Beatrice Iusco, Eventmanagerin, 1993, Arad,
Mannheim

7. FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER), Thomas Rolke, Dipl.-Musi-
ker, Geschäftsführer, 1973, Mosbach, Mannheim

8.
9.
10.
11.
12. Volt Deutschland (Volt), Beate Betgen, Gesundheits- und Kran-

kenpflegerin, 1973, Karlsruhe, Mannheim
Ersatz: Thomas Schade, Servicetechniker Lichtrufanlagen, 1995,
Heidelberg, Mannheim

13.
14.
15.
16. Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit

(BSW), Mato Oršolić, Sicherheitsunternehmer, 1993, Mannheim,
Mannheim

17.
18.
19.
20.
21.
22. Einzelbewerber, Ayhan Sabah, Student, 1999, Mannheim,

Mannheim

Mannheim, den 22.01.2026
Christian Hübel
Stv. Kreiswahlleiter

Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim GmbH
Jahresabschlüsse 2023 und 2024

Die Gesellschafterversammlung der Beteiligungsfonds Wirtschafts-
förderung Mannheim GmbH („Gesellschaft“) hat am 21. August 2024
den Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2023 festgestellt,
den Lagebericht zur Kenntnis genommen und beschlossen, den im
Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR
142.319,17 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Abschlussprüfer der
Gesellschaft, WISTA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, hat am 9. August 2024 einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gesellschafterversammlung hat am 27. August 2025 den Jah-
resabschluss der Gesellschaft auf den 31.12.2024 festgestellt, den
Lagebericht zur Kenntnis genommen und beschlossen, den im Jah-
resabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR
108.956,00 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Abschlussprüfer der
Gesellschaft, WISTA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, hat am 15. August 2025 einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 und die dazugehörenden La-
geberichte können bei der Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung
Mannheim GmbH, c/o Stadt Mannheim Fachbereich für Wirtschafts-
und Strukturförderung, Zimmer 205, Rathaus E5, 68159 Mannheim
zwischen dem 26. Januar 2026 bis 13. Februar 2026 von Montag bis
Frei-tag von 9.00 bis 13.00 Uhr eingesehen werden.

Verena Eisenlohr
Geschäftsführung

Märkte in Mannheim 2026
Innenstadt Kapuzinerplanken (Zelte werden gestellt)

23.11. bis 23.12.2026 Weihnachtsmarkt

27.12. bis 31.12.2026 Silvestermarkt

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte
bis spätestens 01.03.2026 an:

Veranstaltungen – Tourismus – Marketing:
Mannheim erleben GmbH

Seckenheimer Landstraße 174
68163 Mannheim

Tel. 0621 12182300, Fax 0621 12182310
www.vtm-ma.de info@vtm-ma.de

Detaillierte Informationen finden Sie hier:
https://vtm-ma.de/wp-content/uploads/2026/01/Ausschreibung-

Maerkte-2026.pdf

Festsetzung der Grundsteuer in Mannheim für das Kalenderjahr
2026

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2026 die
gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, wird die
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 nach § 51 Abs. 3 des Landes-
grundsteuergesetzes Baden-Württemberg vom 04. November 2020
(Gesetzblatt Baden-Württemberg 2020, S. 974ff) in der derzeit gülti-
gen Fassung durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt die gleichen Rechtswirkungen ein, wie
wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre.

Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2026
ohne besondere Aufforderung weiterhin bis zu den Fälligkeitstermi-
nen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten Grundsteuer-
bescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ergeben, auf
eines der Bankkonten der Stadtkasse Mannheim zu überweisen oder
einzuzahlen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch die Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung
kann Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nachdem die Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt erfolgt ist bei der Stadt
Mannheim, Postfach 10 30 51, 68030 Mannheim, einzulegen.

Mannheim, 22.01.2026
Christian Specht
Oberbürgermeister

Vorabankündigung/Pre-Notification
Wenn Sie für den Einzug der Grundsteuer ein Lastschriftmandat erteilt
haben, erfolgt/erfolgen der Einzug/die Einzüge zu den im Grundsteu-
erbescheid genannten Fälligkeiten im SEPA-Basislastschriftverfahren
unter der Gläubiger-ID DE17ZZZ00000131389 und der Mandatsrefe-
renz. Die Mandatsreferenznummer entspricht dem Geschäfts-/Kas-
senzeichen bzw. Vertragsgegenstand.
Bei dem SEPA-Lastschrifteinzug wird im Verwendungszweck Ihres
Kontoauszugs der Mandatsreferenz eine 3-stellige, systemseitig ver-
gebene Verwaltungsnummer (z.B. 001) angehängt.
Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende bzw. einen Feiertag, so
erfolgt der SEPA-Lastschrifteinzug am darauffolgenden Werktag.
Weicht der Kontoinhaber im SEPA-Lastschriftmandat von dem im
Bescheid genannten Zahlungspflichtigen ab, so muss der Zahlungs-
pflichtige den abweichenden Kontoinhaber über Veränderungen,
die den Bescheid oder die Pre-Notification betreffen, umgehend
informieren.

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats
Vogelstang

Mittwoch, 28.01.2026, 19:00 Uhr, Bürgersaal, Freiberger Ring 6,
68309 Mannheim

1. Neues aus der lokalen Stadterneuerung – mündlicher Bericht
2. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung

der Mittel
3. Anfragen / Verschiedenes

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats
Neckarstadt-West

Mittwoch, 28.01.2026, 19:00 Uhr, Saal des Bürgerhauses
Neckarstadt

Lutherstraße 15-17, 68169 Mannheim

1. Neuordnung Straßenrandparken/Bewohnerparken
2. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung

der Mittel
3. Anfragen / Verschiedenes

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses
am Donnerstag, den 29.01.2026 um 16:00 Uhr, im Ratssaal

Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Hinweise
zum Livestream finden Sie unter https://www.youtube.com/@

StadtMannheim/streams

1 Grundsteuerreform: Evaluation der Aufkommensneutralität
2 Aktueller Sachstand Theresienkrankenhaus

und
Auswirkungen der angekündigten Schließung des Theresien-
krankenhauses (TKH) auf die stationäre Gesundheitsversor-
gung in Mannheim; Anfrage der SPD

2.1 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Rückführung der BUGA-Flä-
chen und Anlagengüter in das städtische Vermögen und deren
Finanzierung

3 Umsetzung der Wachenstandortstrategie
3.1 Übertarifliche Arbeitsmarktzulage für Beschäftigte der

Stadt Mannheim in bestimmten Funktionen beim Jobcenter
Mannheim

4 Satzung der Stadt Mannheim über die Benutzungsgebühren
für die Betreuungsangebote an den öffentlichen Mannheimer
Grundschulen und an den Grundstufen der Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen

5 Bewerbung auf das Förderprogramm des Bundes „Sanierung
kommunaler Sportstätten“ mit der Sanierungsmaßnahme der
Sporthalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums

6 Maßnahmengenehmigung für Dachsanierung an der
Wilhelm-Busch-Schule

7 Frühe Hilfen an Geburtskliniken – Befristete Finanzierung einer
0,5 VK-Stelle am Universitätsklinikum Mannheim auf Grund-
lage des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 (BKiSchG)

8 Umgestaltung des Familienpasses
9 Änderung der Stundensätze und Entgelte für vermessungs-

technische Ingenieurleistungen
10 Bewerbung auf das Förderprogramm des Bundes „Sanierung

kommunaler Sportstätten" mit der Sanierungsmaßnahme
Eissportzentrum Herzogenried

11 Bewerbung auf das Förderprogramm des Bundes „Sanierung
kommunaler Sportstätten“ mit den Sanierungsmaßnahmen der
Vereine SKV Sandhofen, Tennisklub Grün-Weiss Mannheim
und VfR Mannheim

11.1 Bewerbung auf das Förderprogramm des Bundes „Sanierung
kommunaler Sportstätten“ mit der Maßnahme Neubau Kultur-
und Sportzentrum mit Feuerwehrgerätehaus für die Freiwillige
Feuerwehr Wallstadt

12 Eigenbetrieb Stadtraumservice - Neue Entgeltordnung für das
Ufer- und Hafenliegegeld in den städtischen Industriehäfen

13 Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Spenden,
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 IV
Gemeindeordnung

14 Zehn Jahre Beauftragung für die Chancengleichheit von Men-
schen vielfältiger sexueller und geschlechtlicher Identitäten der
Stadt Mannheim

15 Änderung der BBR-Geschäftsordnung für ungestörte nichtöf-
fentliche Sitzungen; Antrag der LTK

16 Nutzt die Stadt Mannheim das kommunale Regelbefreiungs-
gesetz zum Bürokratieabbau?; Anfrage der FDP / MfM

17 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung
für den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache

18 Anfragen
19 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Bekämpfung der Geflügelpest

Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim
zur Aufstallung von Geflügel auf Grund des Ausbruchs der Geflü-

gelpest bei Wildvögeln
(hochpathogene aviäre Influenza, HPAI)

Auf Grund von
• Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit

Artikel 55 Absatz 1, Artikel 65 Absatz 1 und Artikel 71 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/429,

• § 6 Absatz 2 und § 13 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung
vom 15.Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Absatz 11 und §
6 Absatz 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung
vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Art. 2
des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S.2852) geändert
worden ist,

• des § 4 der Viehverkehrsverordnung in der Fassung vom 26. Mai
2020 (BGBl. I S.1170) und

• §2 Absatz 2 des Tiergesundheitsausführungsgesetzes (TierGesAG)
vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 223), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 15. Oktober 2024 (GBl. 2024 Nr. 85) geändert worden
ist,

ergeht folgende

Allgemeinverfügung
Die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Aufstallung von Ge-
flügel auf Grund des Ausbruchs der Geflügelpest bei Wildvögeln vom
13.11.2025 wird aufgehoben und durch diese ersetzt.

1. In den nachstehend genannten Stadtteilen der Stadt Mannheim
wird für Geflügel i.S. des § 1 Absatz 2 Nummer 2 der Geflügel-
pest-Verordnung, d.h. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Ge-
fangenschaft aufgezogen oder gehalten werden (gewerbliche
und private Haltungen), die Aufstallung angeordnet.

Fortlaufende Nr. Stadtteil
01 Sandhofen-Nord westlich der B44
02 Sandhofen westlich der B44
03 Neckarstadt-West
04 Waldhof-West
05 Luzenberg
06 Herzogenried
07 Neckarstadt-Nordost
08 Neckarstadt-Ost
09 Jungbusch
10 Innenstadt
11 Oststadt
12 Lindenhof
13 Schwetzingerstadt
14 Neuhermsheim
15 Neuostheim
16 Hochstädt
17 Seckenheim
18 Niederfeld
19 Almenhof
20 Neckarau

21 Casterfeld
22 Pfingstberg
23 Rheinau-Süd

Die Abgrenzung des Aufstallungsgebietes erfolgt gemäß der als An-
hang beigefügten Karte, welche Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung ist.

Geflügel darf danach nur
a. in geschlossenen Ställen oder
b. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach
oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen
das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung beste-
hen muss, gehalten werden.

Die Pflicht zur Aufstallung besteht nicht für Haltungen, welche nach
Satz 3 Buchstabe b als Abdeckung Netze oder Gitter mit einer Ma-
schenweite von maximal 25 mm aufweisen oder für sonstige Hal-
tungen, soweit die zuständige Behörde im Einzelfall eine Ausnahme
gemäß § 13 Absatz 3 der Geflügelpest-Verordnung erteilt. Für Haltun-
gen, welche unter die allgemeine Ausnahme nach Satz 3 fallen, wird
als Untersuchungseinrichtung für die verpflichtenden virologischen
Untersuchungen von Enten, Gänsen und Laufvögeln nach § 13 Absatz
4 Satz 2 und Absatz 5 der Geflügelpest-Verordnung, das Chemische
und Veterinäruntersuchungsamt in Baden-Württemberg (CVUA Karls-
ruhe) bestimmt.

2. Für Geflügelhaltungen im Stadtkreis Mannheim bis einschließ-
lich 1.000 Stück Geflügel hat der Tierhalter sicherzustellen,
dass:

a. Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder sonstigen Standorten
gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert
sind,

b. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von be-
triebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzklei-
dung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass
diese Personen die Schutz- und Einwegschutzkleidung nach
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standortes des Geflügels
unverzüglich ablegen,

c. Schutzkleidung nach Gebrauch mindestens einmal pro Woche
gereinigt und desinfiziert und Einwegkleidung nach Gebrauch
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

d. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu
eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und
desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die freige-
wordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrich-
tungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden,

e. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz
1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach Ab-
schluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz
gereinigt und desinfiziert werden,

f. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der
Geflügelhaltung eingesetzt und in mehreren Ställen oder von
mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils vor der
Benutzung in einem anderen Stall oder im abgebenden Betrieb
vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

g. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt
wird und hierüber Aufzeichnungen geführt werden,

h. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur
Aufbewahrung des verendeten Geflügels nach jeder Abholung,
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert
wird oder werden,

i. eine betriebseigene Einrichtung zum Waschen der Hände sowie
Einrichtungen zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur
Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

3. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten
und Veranstaltungen ähnlicher Art ist im Stadtkreis Mannheim
verboten.

4. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 Satz 1 und 3, Num-
mer 2 Buchstaben a, b und i sowie Nummer 3 des Tenors ge-
troffenen Anordnungen wird gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung angeordnet.

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
als bekannt gegeben. Sie ist befristet bis zum 12.02.2026.

Hinweis zur Bekanntmachung
Gemäß § 41 Abs. 4 S. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-
Württemberg in Verbindung mit Satzung der Stadt Mannheim über öf-
fentliche Bekanntmachungen vom 19.02.2002 wird diese Allgemein-
verfügung im Internet unter www.mannheim.de/oeb verkündet.
Die verkündete Allgemeinverfügung kann mit Begründung beim Fach-
bereich Sicherheit und Ordnung –Veterinärdienst–, Karl-Ludwig-Str.
28-30, 68165 Mannheim, kostenlos während der Öffnungszeiten ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist
bei der Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Vete-
rinärdienst, Karl-Ludwig-Str. 28-30, 68165 Mannheim, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Hinweise
1. Auf die Vorgaben gemäß §§ 3 und 4 Absatz 1 der Geflügel-

pest-Verordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorga-
ben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei
gehäuften Verlusten wird hingewiesen. Auf die Pflichten des
Unternehmers (Tierhalters) nach Artikel 10 der Verordnung (EU)
2016/429, insbesondere zur Minimierung des Risikos hinsicht-
lich der Ausbreitung von Tierseuchen und zur Verpflichtung ggf.
geeignete Maßnahmen zum Schutz von biologischen Gefahren
gegen wildlebende Tiere zu ergreifen, wird hingewiesen. Analog
zur Anordnung aus Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung gelten
die dort genannten Biosicherheitsmaßnahmen für Tierhalter mit
einem Geflügelbestand von mehr als 1.000 Stück Geflügel kraft
Gesetzes gem. § 6 Abs. 1 Geflügelpestverordnung.

2. Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner,
Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, hat
dies der zuständigen Behörde nach § 26 Absatz 1 Satz 1 der
Viehverkehrsverordnung vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe
seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahres-
durchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungs-
art und ihres Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart,
anzuzeigen. Darüber hinaus hat der Geflügelhalter der zustän-
digen Behörde nach § 2 Absatz 1 der Geflügelpest-Verordnung
mitzuteilen, ob das Geflügel (ausgenommen Tauben) im Stall
oder im Freien gehalten wird.
Artikel 269 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/429
erlaubt es den Mitgliedstaaten ausdrücklich, im Bereich der Re-
gistrierung von Tierhaltungsbetrieben zusätzliche oder stren-
gere als die in den EU-Regelungen enthaltenen Maßnahmen
anzuwenden. Die nationalen Vorgaben in § 2 Absatz 1 der
Geflügelpest-Verordnung sind detaillierter als die Regelungen
in Artikel 93 der Verordnung (EU) 2016/429 und der Delegieren
Verordnung (EU) 2019/2035.

3. Geflügelhalter haben, unabhängig von der Größe des Betriebs,
Aufzeichnungen nach Artikel 102 der Verordnung (EU) 2016/429
sowie Artikel 22 (Zu- und Abgänge) und Artikel 25 (Produkti-
onsleistung/ Morbiditätsrate) der Delegierten Verordnung (EU)
2019/2035 zu führen.

4. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Absatz 3
Geflügelpest-Verordnung im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen
von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht
genehmigt werden, soweit
1. eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsver-

hältnisse nicht möglich ist oder eine artgerechte Haltung
erheblich beeinträchtigt,

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf an-
dere Weise wirksam unterbunden wird, und

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht
entgegenstehen.

5. Der Besitzer hat Falltiere (verendete Tiere) u.a. so aufzubewah-
ren, dass Menschen nicht unbefugt und Tiere nicht mit diesen

in Berührung kommen können (§ 10 Absatz 1 Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)). Die Tierkörper oder
Tierkörperteile unterliegen der Verpflichtung zur unschädlichen
Beseitigung (§ 3 TierNebG).

6. Für den Transport verwendete Behältnisse und Gerätschaften
sind nach jedem Transport, spätestens jedoch nach Ablauf von
29 Stunden seit Beginn des Transpor-tes, zu Reinigen und zu
desinfizieren (§ 17 Absatz 1 Viehverkehrsverordnung).

7. Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung ergibt sich für Num-
mer 2 Buchstaben c bis h des Tenors aus § 37 Satz 1 Nummer
7 TierGesG.

8. Ordnungswidrig i. S. d. § 64 Nummer 14b der Geflügelpest-Ver-
ordnung und des § 32 Absatz 2 Nummer 3 TierGesG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zu-
widerhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

9. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früh-
erkennung im Sinne des § 4 der Geflügelpest-Verordnung an
den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

Mannheim, 14.01.2026

Specht
Oberbürgermeister

Anlage zur Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim zur Aufstal-
lung von Geflügel aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest bei

Wildvögeln

Öffentliche Bekanntmachung des Verbandes Region Rhein-Ne-
ckar über die 2. Offenlage zur Fortschreibung des Teilregional-

plans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar

Hier: Erneute Auslegung zur Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie der Personen des Privat-
rechts gemäß § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 6 Abs. 4, §
10 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz

Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar
hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2025 die Durchführung der 2.
Anhörung und der 2. Offenlage zur Fortschreibung des Teilregional-
plans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar
beschlossen.

Die erneute Beteiligung bezieht sich auf die gegenüber der 1. Of-
fenlage geänderten Planinhalte. Die der erneuten Beteiligung nicht
zugänglichen Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windener-
gienutzung sind in der Raumnutzungskarte entsprechend als solche
gekennzeichnet.

Nach § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 6 Abs. 4 S. 4 Lan-
desplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (über Verweis aus Art. 5 Abs. 1
S. 1 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württem-
berg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der
Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet) ist
der Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht erneut öffentlich
auszulegen. Die erneute Offenlage wird nach § 9 Abs. 3 S. 2 Raum-
ordnungsgesetz auf 4 Wochen verkürzt.

Die Planunterlagen werden vom 3. Februar 2026 bis einschließlich 2.
März 2026 ausgelegt und können während der genannten Zeiten ein-
gesehen werden:

in den Diensträumen

- der Stadt Mannheim, Technisches Rathaus, Stadtmodellzone
1, 1. OG, Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim; Mo - Fr: 8:00 - 18:00
Uhr

und
- des Verbandes Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 Mann-
heim, EG/Empfangsbereich; Mo - Do: 8:30 - 16:00 Uhr; Fr: 8:30 -
13:00 Uhr.

Außerdem werden die Unterlagen im Internet unter
https://planungsregion.m-r-n.com/regionalplan/fortschreibung-des-
teilregionalplans-windenergie/
zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Im Sinne der Digitalisierung und Vereinfachung werden die Planun-
terlagen auch über eine Online-Beteiligungsplattform des Verbandes
Region Rhein-Neckar unter
https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie2
bereitgestellt. Auf dieser Beteiligungsplattform können Anregungen
unmittelbar im System erstellt und abgegeben werden.

Anregungen zu den gegenüber der 1. Offenlage geänderten Teilen
des Planentwurfs können bis zu 2 Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist (bis einschließlich 16. März 2026)
dem Verband Region Rhein-Neckar
- schriftlich an: Verband Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 Mann-
heim oder
- elektronisch an: Windenergie.Beteiligung@vrrn.de oder
- über die oben genannte Online-Beteiligungsplattform
vorgebracht werden.

Nach Ablauf der Frist sind alle Anregungen ausgeschlossen, die nicht
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 2 S. 4 Nr. 3
Raumordnungsgesetz).
Rechtsansprüche werden durch die Beteiligung der Öffentlichkeit
nicht begründet.

Datenschutzhinweis:
Die im Verfahren zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie
des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar angegebenen perso-
nenbezogenen Daten werden zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) i. V. m. Art. 3 Abs. 2 Staatsvertrag Rhein-Neckar unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO
sowie des Bundesdatenschutzgesetzes und des Landesdatenschutz-
gesetzes Baden-Württemberg erhoben und verarbeitet. Nähere Infor-
mationen hierzu und zu den Rechten nach Art. 15 ff DSGVO finden Sie
in den Datenschutzhinweisen des Verbandes Region Rhein-Neckar
unter www.planungsregion.m-r-n.com/regionalplan-datenschutz

Verband Region Rhein-Neckar
Mannheim, den 22.01.2026

gez. Stefan Dallinger
Verbandsvorsitzender

ÖFFeNTLICHe BeKANNTMACHuNGeN


